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Die Form ulierung ohne eigene Schuld besagt hier, daß der T äter 
selbst keine genügende V eranlassung fü r die M ißhandlung, schwere Be
drohung oder K ränkung gegeben hat. Bei den Begriffen M ißhandlung, 
schwere Bedrohung oder schwere K ränkung ist nicht nur die Verletzung 
der §§ 115 ff., 126 ff., 137 ff. StGB gemeint, sondern es w ird ein A ngriff 
auf den T äter von solcher Schwere gefordert, daß die hochgradige E rre
gung begründet ist.

2. Diese H andlungen müssen ihm  oder seinen Angehörigen von dem 
G etöteten zugefügt w orden sein. Angehörige sind h ier im  Sinne

des § 2 zu verstehen (vgl. § 2 Anm. 7).

3. Subjektiv m uß der T äter durch die H andlungen des G etöteten in 
einen Z ustand hochgradiger Erregung (Affekt) versetzt und dadurch

zur Tötung hingerissen oder bestim m t w orden sein. Es ist möglich, daß 
der T äter zeitlich unm ittelbar nach der M ißhandlung usw. zur T at schrei
te t (noch im Zustand der unm ittelbaren  Erregung) oder das zu einem spä
teren  Z eitpunkt (aber im m er noch beeindruckt durch die m it der M iß
handlung usw. hervorgerufene Erregung) unternim m t. § 14 kann hier 
keine A nw endung finden, weil die in ihm  enthaltenen Schuldm inde
rungsgründe bereits in  Abs. 1 Ziff. 1 und 3 aufgeführt sind.

4. Bei der Kindestötung nach Ziff. 2 ist die Abgrenzung zum Mord von 
Bedeutung. Alle Handlungen, die m it dem Einsetzen des G eburts

vorganges, d. h. der Wehen, bis zum A ustritt des K indes aus dem M utter
leib auf die Tötung des Lebens gerichtet sind, kennzeichnen die K indes
tötung nach Ziff. 2 in bezug auf die Definition „in . . .  der G eburt“. Vor
heriges H andeln ste llt Schw angerschaftsunterbrechung dar. Die W orte 
„gleich nach der G eburt“ bezeichnen den Zeitpunkt, bis zu dem eine Tö
tung nach Ziff. 2 zu bestrafen ist. Späteres H andeln ist Mord, sofern nicht 
die Voraussetzungen des § 113 Abs. 1 Ziff. 3 vorliegen.

Der G rund fü r eine derartige Regelung ist in der besonderen Lage und 
psychischen V erfassung der M utter in oder gleich nach der G eburt zu 
sehen, die eine Abgrenzung und D ifferenzierung gegenüber dem Mord e r
fordern, ohne den Vorsatz (§ 6) in Frage zu stellen.

Das schließt nicht aus, daß der Vorsatz bei diesem Fall des Totschlags 
längere Zeit vor der G eburt des Kindes gefaßt w orden ist. Entscheidend 
ist die psychische Verfassung der K indesm utter in dieser S ituation und 
die besondere Lage, in der sie sich befinden kann. Diese kann hervorge
rufen w erden z. B. durch die Tatsache einer außerehelichen G eburt und 
der dam it erfolgten negativen Einw irkung der E ltern der M utter oder 
anderer Personen infolge überholter M oralauffassungen. Eine solche Lage 
ist auch bei ehelichen G eburten denkbar, z. B. als Folge außerehelicher 
sexueller Beziehungen. Ziff. 2 kann auch vorliegen, wenn die Täterin  un 
ter dem Eindruck erheblicher w irtschaftlicher oder persönlicher Schwie
rigkeiten handelt.


